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Beratungsfolge Sitzungsdatum 

Verbandsgemeinderat 15.07.2021 
 
 

Abberufung aus der Funktion stellvertretender Gemeindewehrleiter 
 
Beschlussbegründung: 
 
Mit Schreiben vom 07.06.2021 beantragt Herr Frank Ochsner, Randsiedlung 30a, 06308 
Klostermansfeld die Abberufung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis für die Funktion stellvertretender 
Gemeindewehrleiter. 
 
Nach § 15 Abs. 3 BrSchG LSA können Wehrleiter, wenn sie nicht mehr in der Lage sind ihr Amt 
auszuüben, vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden. Die reguläre Amtszeit endet am 07.09.2022.    
 
Die Anhörung des Kreisbrandmeisters ist erfolgt. 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra beschließt, den 
 
Kameraden Frank Ochsner 
 
aus dem Ehrenbeamtenverhältnis für die Funktion des stellvertretenden Gemeindewehrleiters 
mit Wirkung vom 15.07.2021 abzuberufen. 
 
 

 
Beratungsergebnis: 
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussvorschlag abweichender Beschluss 

 
 

     

 
 
 


